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Geschäftsbericht

des

Obergerichts
für

das Jahr 1895.

«»;»

Gesetzlicher Vorschrift nachkommend, beehren
wir uns, Ihnen über die Thätigkeit des Obergerichts
und seiner Abteilungen, sowie der untern
Gerichtsbehörden während des Jahres 1895 hiermit Bericht
zu erstatten.

I. Obergericht.
Am Platze des auf Ende 1894 demissionierenden

Herrn Oberrichter Halbeisen und des am 9. Januar
1895 verstorbenen Herrn Oberrichter Häberli wählten
Sie die Herren Gerichtspräsident Meyer in Courtelary
und Bezirksprokurator Lanz in Herzogenbuchsee,
welche vom Obergerichte unterm 9. und 23. März 1895
als Oberrichter beeidigt wurden.

Obergerichtsweibel Hirt wurde für eine neue
Amtsdauer von einem Jahre bestätigt und beeidigt.

Der I. Kammerschreiber, Herr Fürsprecher Rüegg,
wurde ebenfalls für eine neue Amtsdauer von vier
Jahren bestätigt.

Als II. Kammerschreiber wurde unterm 20. Juni
gewählt Herr Fürsprecher Walter Ernst, in Bern,
welcher sein Amt am 27. gl. Mts. antrat.

An Stelle des Herrn Häberli wurde Herr Ober-
richter Steiger als drittes Mitglied der Anklage- und
Polizeikammer gewählt.

Als Obergerichtsschreiber wurde Herr
Fürsprecher Viktor Merz im November auf eine neue
Amtsdauer wiedergewählt, legte aber sein Amt auf
Ende des Jahres infolge seiner Wahl zum
Bundesgerichtsschreiber nieder.

Im Berichtsjahr hielt das Obergericht 31 Sitzungen
ab, in welchen folgende hauptsächliche Geschäfte
behandelt wurden:

A. Assisen.

Es fanden 11 Herauslosungen von kantonalen
Geschwornen zur Bildung von Vierzigerlisten für die

Assisensitzungen statt, nämlich für den I., IL, III.
und V. Bezirk je zwei und für den IV. Bezirk drei.

Von den Generallisten wurden als Geschworne
gestrichen :

Wegen Inkompatibilität 5

» Ablebens 3

» Wegzugs 3

B. Staatsanwaltschaft.

Am Platze des zum Oberrichter beförderten Herrn
Lanz wurde Fürsprecher R. Gasser in Belp zum
Bezirksprokurator des III. Bezirks gewählt und in dieser
Eigenschaft vom Obergerichte unterm 27. April
beeidigt.

Ferner wurden beeidigt die auf eine neue Amtsdauer

wiedergewählten Bezirksprokurator Bangerter
iu Nidau (am 29. Juni) und Generalprokurator Z'graggeü
in Bern (am 7. September).

C. Gerichtspräsidenten und Untersuchungsrichter.

Im Amtsbezirke Konolfingen wurde an Stelle des
demissionierenden Herrn Moser zum Gerichtspräsidenten

gewählt Notar Siegenthaler in Biglen.
Die Besoldungen des Vize-Gerichtspräsidenten,

des Polizeirichters und der beiden Untersuchungsrichter

von Bern wurden erhöht.
Zwei Richterbeamte stellten gleichzeitig mit dem

Urlaubsgesuche das Ansuchen, es möchte die
Entschädigung ihrer Stellvertreter während der Zeit, da
sie sich im Militärdienste befänden, als dem Staate
auffallend erklärt werden ; gestützt hierauf wurde der
Regierungsrat zur Ansichtsäusserung darüber
angegangen, ob gemäss § 6 des Besoldungsdekrctes IV
vom 1. April 1875 der Fall des Militärdienstes
demjenigen eines speciellen amtlichen Auftrags gleich-
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zustellen sei und mithin die Entschädigung des
Stellvertreters eines in den Militärdienst einberufenen
Gerichtspräsidenten dem Staate zur Last falle. Der
Regierungsrat antwortete hierauf, dass nach der
bisherigen Praxis der Fall des Militärdienstes eines
Gerichtspräsidenten nicht als ein specieller amtlicher
Auftrag im Sinne des § 6 des IV. Besoldungsdekretes
angesehen worden sei und infolgedessen die
Gerichtspräsidenten die Kosten ihrer Stellvertretung selbst
zu tragen hätten. Jeder Zweifel über diesen Punkt
werde jedoch beseitigt durch das Protokoll des Grossen
Rates über die Beratung des fraglichen Besoldungsdekrets,

aus dem hervorgehe, dass ein auf die
Übernahme der Stellvertretungskosten durch den Staat
in Fällen von Militärdienst abzielender Antrag vom
Grossen Rate ausdrücklich abgelehnt worden sei.

Urlaubsgesuche langten 11 ein; sämtlichen wurde
entsprochen.

D. Betreibungs- und Konkursämter.

Der Wahl des Gerichtsschreibers Jost zum
Betreibungs- und Konkursbeamten von Niedersimmenthal

wurde die Bestätigung erteilt. Die von den
Amtsgerichten getroffenen Wahlen von Betreibungsgehülfen

wurden bestätigt mit Ausnahme derjenigen
des Hans Born, Landjägerkorporals und Gefangenwärters

in Erlach, weil es einerseits nicht passend
erscheint, dass die Funktionen eines Betreibungsgehülfen

durch ein Mitglied des Polizeicorps ausgeübt
werden, anderseits der Betreibungsgehülfe stets zur
Verfügung des Betreibungsbeamten zu stehen hat,
so dass nur solche Personen als Betreibungsgehülfen
gewählt werden sollen, bei denen die Kollision
verschiedener Amtspflichten ausgeschlossen ist.

Einem Gesuche des Amtsgerichts Aarberg um
Gestattung der Wahl eines II. Betreibungsgehülfen
für den dortigen I. Kreis wurde entsprochen unter
dem Vorbehalte, später auf diesen Beschluss
zurückzukommen.

E. Fürsprecher.

Unterm 9. März wurde die Prüfungskommission
für Fürsprecher auf eine neue Amtsdauer bestätigt.
Auf 30. Dezember demissionierte Herr Bundesrichter
Lienhard als Mitglied dieser Kommission.

Den Access zur theoretischen Prüfung erhielten
12 und denjenigen zur praktischen 10 Kandidaten.

Das in § 4, Ziffer 5, des Prüfungsreglementes
vorgesehene Fähigkeitszeugnis wurde an 11
Kandidaten erteilt; 8 Kandidaten wurden nach bestandenem

Examen als Fürsprecher patentiert und
beeidigt.

Beschwerden, die nach dem Gesetze über die
Advokaten vom 10. Dezember 1840 zu erledigen sind,
langten 13 ein.

Davon wurden:
zugesprochen 6 Beschwerden,
abgewiesen 6 »

an Appellations- und Kassationshof
gewiesen 1 Beschwerde.

Ein Fürsprecher, der in höchst illoyaler Weise
der Gegenpartei Dienste geleistet hatte/ wurde, in
Anwendung der Art. 16 und 17 des Gesetzes über

die Advokaten vom 10. Dezember 1840, auf 6 Monate
in seinem Berufe eingestellt.

Zwei Fürsprecher wurden disciplinarisch zu je
Fr. 20 Busse verfällt.

Dem Herrn Dr. Xavier Jobin in Pruntrut wurde,
gestützt auf die vorgelegten Belege, gemäss Art. 5

der Übergangsbestimmungen zur Schweiz.
Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, die Bewilligung zur
Ausübung der Advokatur im Kanton Bern erteilt.

Unter Einsendung von Verlustscheinen verlangten
verschiedene Gläubiger eines Fürsprechers discipli-

"narische Massregeln gegen denselben. Diese Gesuche
wurden abgelehnt mit der Begründung, dass der
Gerichtshof bei dem dermaligen Stande der Gesetzgebung

eine disciplinarische Verfügung gegen den
betreffenden Fürsprecher nicht treffen könne.

F. Kompetenzstreitigkeiten.

Kompetenzeinreden betreffend Streitigkeiten über
öffentliche Leistungen (Art. 23 des Gesetzes vom
10. März 1854) kamen 12 zur Verhandlung und wurden

alle in Übereinstimmung mit dem Regierungstate

erledigt.

G. Vermischtes.

Andere, kein allgemeines Interesse bietende
Geschäfte kamen zur Behandlung 61.

II. Appellations- und Kassationshof.
1. Civilrechtsstreitigkeiten,

welche infolge Appellation, Übergehung der ersten
Instanz oder gemäss Gesetz vom 6. Juli 1890
betreffend das gerichtliche Verfahren in Streitigkeiten
über Haftpflicht, sowie über geistiges und gewerbliches

Eigentum, einlangten:
Aus dem Jahre 1894 hängig 52
Im Jahre 1895 neu hinzugekommen 237

Zusammen 289

Hiervon wurden durch Urteil erledigt und
zwar :

In Bestätigung des I. Urteils 81

In Abänderung des I. Urteils 31

In teilweiser Abänderung des I. Urteils 21

Infolge Umgehung der I. Instanz 71

Infolge Kompromisses 1

Gemäss dem angeführten Gesetze vom
6. Juli 1890, wonach der Appellationsund

Kassationshof die einzige Instanz ist 3

Auf andere Weise wurden erledigt. 40
Auf Ende 1895 waren noch unerledigt 41

289

Von den im Ausstande gebliebenen Civilgeschäften
wurden eingesandt: im Dezember 26, im November
12, früher 5.

Im Weitern wird hier auf die beiliegende
Tabelle I verwiesen.

Gesuche um Gestattung von Oberexpertisen und
Oberaugenscheinen langten ein 7 ; einein wurde
entsprochen, die andern dagegen abgewiesen.
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Gegen 31 Urteile des Appellations- und
Kassationshofes wurde der Rekurs an das Bundesgericht
ergriffen.

Hiervon wurden erledigt :

Durch Bestätigung der Urteile 18
» Abänderung der Urteile 3
» teilweise Abänderung der Urteile 5
» Nichteintreten 3
» Rückzug 2

31

In den an das Bundesgericht gelangten Geschäften
handelte es sich um :

Schadenersatzforderungen aus dem ITaftpflicht-
gesetz vom 1. Juli 1875 5

Forderungen gestützt auf das Obligationenrecht 22
Ehescheidungen 2
Konkursrechtliche Ansprüche 2

31

2. Justizgeschäfte.

Es wurden hängig" gemacht:
Bevogtungsbegehren (zugesprochen) 3

Entvogtungsbegehren (zugespochen 2,
abgewiesen 7) 9

Rehabilitationsgesuche (zugesprochen 2,
abgewiesen 1) 3

Armenrechtsbegehren (bestätigt 126,
abgewiesen etc. 41). 167

Abberufungsanträge (zugesprochen 1,
zurückgezogen 2) 3

Rekusationsgesuche (zugesprochen 2,
abgewiesen 2) 4

Kostenmoderationen 7

Beschwerden gegen Friedensrichter 2
» » Richterämter... 51
» » Amtsgerichte... 18
» » Gewerbegerichte 2

Nichtigkeitsklagen gegen Friedensrichter 1

» » Richterämter 7
» » Amtsgerichte 3

» » Schiedsgerichte 2
Beschwerden gegen Fürsprecher 6

Summa dieser Geschäfte - - 288

Dieselben sind in der beiliegenden Tabellen
übersichtlich dargestellt.
Insinuationsgesuche auswärtiger Gerichte wurden

bewilligt 3, und abgewiesen 5 8
Einem Adoptionsgesuche wurde entsprochen 1

Aktenvervollständigungen, Verfügungen und
andere Beschlüsse 201

Summa 498

3. Strafsachen.

Revisionsgesuche langten 14 ein. Zugesprochen
wurden 4 und abgewiesen 10.

Strafverjährungseinreden wurden zugesprochen
3 und abgewiesen 1.

III. Aufsichtsbehörde in Betreibungs¬
und Konkurssachen.

In Betreff der Geschäftstätigkeit dieser Gerichts-
abf.eilung wird auf den von derselben abgegebenen
Bericht verwiesen.

IV. Anklage- und Polizeikammer
und

V. Kriminalkammer.
Es wird hier auf den Bericht des

Generalprokurators über die Strafrechtspflege für das Jahr
1895 verwiesen.

VI. Untere Gerichtsbehörden.
Über die von diesen Behörden erledigten

Geschäfte giebt die Tabelle III und IV, auf welche hier
verwiesen wird, eine übersichtliche Darstellung.

VII. Gewerbegerichte.
Gemäss Art. 20 des Dekrets vom 1. Februar

1894 haben die Gewerbegerichte von Bern und Biel
Jahresberichte eingesandt.

Bei den Gewerbegerichten von Bern wurden
hängig gemacht 282 Geschäfte.

Erledigt wurden 277 »

Auf das Jahr 1896 übergetragen 5 »

Die Gewerbegerichte von Biel erledigten 63
Geschäfte, 3 wurden auf das Jahr 1896 übergetragen.

Das Reglement über die Gewerbegerichte der
Gemeinde St. Immer wurde am 6. November 1895
vom Regierungsrate genehmigt ; ein Jahresbericht ist
von denselben aber nicht eingelangt.

Bern, im August 1896.

Namens des Obergerichts

Der Präsident

Leuenberger.

Der Sekretär

Rüegg.

35
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Übersicht der im Jahre 1895 beim Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern

als einzige Instanz oder infolge Umgehung der ersten Instanz oder Kompromis, hängig gemachten und von
demselben beurteilten Civilrechtsstreitigkeiten.

Tab. I.
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